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I.
Darstellung und Ermittlung 

ortsüblicher Vergleichsmieten
Mietspiegel in der kommunalen Praxis

Aussagekraft und Präzision sowie Verbreitung und Anwendbarkeit 
qualifizierter Mietspiegel
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„Mietspiegel sind ein gutes 
Instrument, um die ortsübliche 
Vergleichsmiete abzubilden.“

Stellungnahme Haus & Grund Deutschland 
(Dr. Kai Warnecke)

Öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform 
des Mietspiegelrechts (Mietspiegelreformgesetz – MsRG); 

BT-Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz; 156. Sitzung, 
Berlin, 19. Mai 2021
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• Repräsentativität, Validität, Transparenz und 
Anwendung qualifizierter Mietspiegel

 Wissenschaftliche Anforderungen an Datenerhebung, -auswertung und öffentlich 
zugängliche Dokumentation des Gesamtprozesses.

 Keine andere Datengrundlage erreicht lokal derzeit eine annähernd vergleichbare 
Aussagequalität zu Miethöhen und Eigenschaften von Vertragsgestaltung, 
Wohnungen, Gebäuden, Wohnumfeld etc. – alle 2 bis 4 Jahre!

 (angepasste) Bestands- und Neuvertragsmieten – „richtiges“ Verhältnis?

 Aber: „Normatives Element“ der Definition der ortsüblichen Vergleichsmiete:
o Betrachtungszeitraum (aktuell 6 Jahre)

o keine „durch Gesetz oder Förderzusage“ begrenzten Mieten
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Verhältnis (angepasste) Bestandsmieten zu 
Neuvertragsmieten („Wiedervermietungsmieten“) 
- Beispiele

Qualifizierter Mietspiegel Frankfurt am Main 2022: 
Detailauswertung aus Mietspiegel-Dokumentation – Neuvertragsanteil ca. 46%
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Verhältnis Neuvertrags- zu geänderten 
Bestandsmieten - Beispiele

Qualifizierter Hamburger Mietenspiegel 2023: 
Darstellung aus Mietspiegel-Methodenbericht: 
Neuvertragsanteil ca. 47%
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Qualifizierter Mietspiegel München 2023: 
Detailauswertung aus Mietspiegel-
Methodenbericht: Neuvertragsanteil ca. 42%
Neuvertragsanteil ca. 42%
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Verhältnis Neuvertrags- zu geänderten 
Bestandsmieten - Beispiele

Qualifizierter Mietspiegel Berlin 2024: 
Darstellung aus Mietspiegel-Methodenbericht: 
Neuvertragsanteil ca. 36 %
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Qualifizierter Mietspiegel Stuttgart 2024: 
Detailauswertung aus Mietspiegel-
Methodenbericht: Neuvertragsanteil ca. 58 %
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• Repräsentativität, Validität, Transparenz und 
Anwendung qualifizierter Mietspiegel

 Auskunftspflicht und Befugnisse zur Datenverarbeitung (MsRG und MsV, 2021) haben die 
Qualität der Datenerhebungen deutlich erhöht!

 Beispiele für aktuelle Rücklaufquoten aus den Datenerhebungen:
o Leipzig (2025):  Mieterbefragung: 91 %; Vermieterbefragung: 85 %
o Stuttgart (2024): Mieterbefragung 87 %; Vermieterbefragung: 91 %

 Regressionsverfahren als (inzwischen) klar dominantes Auswertungsverfahren: 
o Sehr ausdifferenzierte Darstellung von Miethöhen und Merkmalen
o Somit präzise Anwendung
o vglw. geringe Abweichungsmöglichkeiten vom Mittelwert nach oben oder unten (Spannen)

• Veröffentlichungspflicht der Mietspiegel einschl. der Dokumentationen hat die 
Transparenz der Erstellung deutlich erhöht!
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Präzision bei Spannenanwendung – Beispiel Leipzig

Aus den erhobenen 
Daten statistisch 
abgeleitete – eng 

gefasste – 
Anwendungsregeln für 

Spannenober- und 
untergrenzen.



Präzision bei Spannenanwendung – Beispiel Leipzig

Ebenfalls aus den erhobenen Daten statistisch 
abgeleitete Regeln, wann nicht vom Mittelwert 

abzuweichen ist! 

Eine Vielzahl möglicher Merkmale ist zur 
Spannenanwendung ausgeschlossen, weil 

bereits im Berechnungsmodell berücksichtigt



Mietspiegel in Deutschland (in Städten ab 50.000 
Einwohnern) zum 31.10.2025; Bevölkerungsstand 31.12.2024 (Destatis); Quellen: BBSR 2025, eigene Recherche

Gemeinde Mietspiegel Gemeinde Mietspiegel Gemeinde Mietspiegel Gemeinde Mietspiegel

Berlin qualifiziert Karlsruhe qualifiziert Hagen einfach Fürth qualifiziert

Hamburg qualifiziert Münster qualifiziert Potsdam qualifiziert Heilbronn qualifiziert

München qualifiziert Augsburg qualifiziert Saarbrücken qualifiziert Ulm qualifiziert

Köln einfach Wiesbaden einfach Hamm qualifiziert Wolfsburg qualifiziert

Frankfurt am Main qualifiziert Gelsenkirchen einfach Ludwigshafen am Rhein qualifiziert Göttingen einfach

Düsseldorf einfach Mönchengladbach einfach Oldenburg qualifiziert Reutlingen qualifiziert

Stuttgart qualifiziert Aachen qualifiziert Mülheim an der Ruhr qualifiziert Bremerhaven einfach

Leipzig qualifiziert Braunschweig qualifiziert Leverkusen qualifiziert Bottrop einfach

Dortmund qualifiziert Kiel qualifiziert Darmstadt qualifiziert Erlangen qualifiziert

Bremen qualifiziert Chemnitz qualifiziert Osnabrück einfach Recklinghausen einfach

Essen qualifiziert Magdeburg qualifiziert Solingen einfach Remscheid qualifiziert

Dresden qualifiziert Freiburg im Breisgau qualifiziert Paderborn qualifiziert Koblenz qualifiziert

Nürnberg qualifiziert Krefeld einfach Herne qualifiziert Bergisch Gladbach einfach

Hannover einfach Halle (Saale) qualifiziert Heidelberg qualifiziert Jena qualifiziert

Duisburg qualifiziert Mainz qualifiziert Neuss einfach Salzgitter einfach

Bochum qualifiziert Erfurt einfach Regensburg qualifiziert Trier einfach

Wuppertal qualifiziert Lübeck qualifiziert Ingolstadt qualifiziert Siegen einfach

Bielefeld qualifiziert Oberhausen qualifiziert Pforzheim qualifiziert Moers einfach

Bonn qualifiziert Rostock qualifiziert Würzburg qualifiziert Gütersloh qualifiziert

Mannheim qualifiziert Kassel qualifiziert Offenbach am Main einfach Kaiserslautern einfach
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Mietspiegel in Deutschland (in Städten ab 50.000 
Einwohnern) zum 31.10.2025; Bevölkerungsstand 31.12.2024 (Destatis); Quellen: BBSR 2025, eigene Recherche
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Gemeinde Mietspiegel Gemeinde Mietspiegel Gemeinde Mietspiegel Gemeinde Mietspiegel

Hildesheim einfach Wilhelmshaven qualifiziert Schwäbisch Gmünd qualifiziert Görlitz qualifiziert

Schwerin qualifiziert Gladbeck qualifiziert Dormagen einfach Hilden einfach

Hanau einfach Dessau-Roßlau qualifiziert Offenburg qualifiziert Wetzlar qualifiziert

Flensburg qualifiziert Dorsten einfach Friedrichshafen qualifiziert Schweinfurt einfach

Esslingen qualifiziert Arnsberg qualifiziert Neu-Ulm qualifiziert Bad Kreuznach einfach

Gera einfach Lüneburg qualifiziert Hürth einfach Langenhagen einfach

Cottbus/Chóśebuz qualifiziert Detmold qualifiziert Bergheim einfach Stralsund qualifiziert

Düren qualifiziert Brandenburg qualifiziert Sindelfingen qualifiziert Bad Salzuflen qualifiziert

Ludwigsburg qualifiziert Marburg qualifiziert Herten einfach Hattingen qualifiziert

Tübingen qualifiziert Castrop-Rauxel einfach Wesel qualifiziert Passau qualifiziert

Iserlohn einfach Bocholt qualifiziert Neubrandenburg qualifiziert Kleve einfach

Witten qualifiziert Aschaffenburg qualifiziert Euskirchen einfach Neustadt/Weinstraße einfach

Villingen-Schwenningen qualifiziert Bayreuth qualifiziert Langenfeld qualifiziert Ahlen qualifiziert

Ratingen einfach Landshut qualifiziert Garbsen einfach Wolfenbüttel qualifiziert

Gießen qualifiziert Lüdenscheid einfach Göppingen qualifiziert Frechen einfach

Zwickau einfach Lippstadt einfach Unna qualifiziert Menden einfach

Konstanz einfach Kempten qualifiziert Hameln einfach Ibbenbüren einfach

Marl einfach Aalen qualifiziert Stolberg einfach Böblingen qualifiziert

Worms qualifiziert Herford einfach Eschweiler einfach Lörrach kein Mietspiegel

Lünen qualifiziert Neuwied qualifiziert Waiblingen qualifiziert Elmshorn qualifiziert

Minden qualifiziert Dinslaken einfach Frankfurt/Oder einfach Gummersbach einfach

Norderstedt einfach Celle qualifiziert Meerbusch einfach Peine qualifiziert

Velbert einfach Kerpen einfach Nordhorn qualifiziert Lahr/Schwarzwald kein Mietspiegel

Delmenhorst qualifiziert Grevenbroich einfach Baden-Baden qualifiziert Rastatt qualifiziert

Neumünster einfach Weimar einfach Bad Homburg qualifiziert Ravensburg qualifiziert

Viersen einfach Rüsselsheim qualifiziert Sankt Augustin qualifiziert Bad Oeynhausen einfach

Rheine qualifiziert Plauen qualifiziert Lingen (Ems) einfach Heidenheim kein Mietspiegel

Bamberg qualifiziert Fulda qualifiziert Pulheim einfach Gronau (Westf.) kein Mietspiegel

Troisdorf qualifiziert Rosenheim qualifiziert Greifswald einfach

Städte ohne 
Mietspiegel 

finden sich erst 
seit der jüngsten 
Veröffentlichung 

des 
Bevölkerungs-

stands oberhalb 
der 50.000er-Ew-

Grenze…

In orange 
dargestellte Städte: 

einfacher 
Mietspiegel idR wg. 

Verlusts der 
Qualifizierung durch 

Zeitablauf bzw. 
Verzögerungen bei 

der Erstellung eines 
neuen qualifizierten 

Mietspiegels.
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Mietspiegel in Deutschland (in Städten ab 50.000 
Einwohnern) zum 31.10.2025; Bevölkerungsstand 31.12.2024 (Destatis); Quellen: BBSR 2025, eigene Recherche

2%

35%

63%

kein Mietspiegel einfacher Mietspiegel qualifizierter Mietspiegel

Mietspiegel in Städten >= 50.000 Einwohner; 
n=195

0,0%

29%

71%

kein Mietspiegel einfacher Mietspiegel qualifizierter Mietspiegel

Mietspiegel in Städten >= 100.000 Einwohner; 
n=80
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Mietspiegel in Deutschland (in Städten ab 50.000 
Einwohnern) zum 31.10.2025; Bevölkerungsstand 31.12.2024 (Destatis); Quellen: BBSR 2025, eigene Recherche
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80%

20%

Qualifizierte Mietspiegel in Städten >= 50.000 Einwohner; n=122

mit online-Berechnung oüVM ohne online-Berechnung oüVM

84%

16%

Qualifizierte Mietspiegel in Städten >= 100.000 Einwohner; n=57

mit online-Berechnung oüVM ohne online-Berechnung oüVM

Auch einzelne einfache Mietspiegel mit online-
Berechnung der oüVM (z.T. „abgelaufene“ 

qualifizierte Mietspiegel)!

Berechnung der der ortsüblichen 
Vergleichsmiete mittels „online-Tool“?
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II.
Entwicklung der ortsüblichen 

Vergleichsmieten
Beobachtung aus der Praxis – Grundlage: Realdaten aus den 

Erhebungen zu qualifizierten Mietspiegeln

Qualifizierte Mietspiegel = „Mietendeckel“ oder „Mietentreiber“?



Grundlage/Bedingungen

 Mittlere Nettokaltmiete pro m² der Ergebnisstichprobe jedes qualifizierten 
Mietspiegels einer Stadt der vergangenen 8 bis 10 Jahre

o „Durchschnittsmiete“ des für die abschließende Auswertung zum jeweiligen 
qualifizierten Mietspiegel genutzten Datensatzes (Median oder arithmetisches Mittel)

o nach Plausibilitäts- und Ausreißerprüfung, Gewichtung etc.

 Nur Städte mit „lückenloser Mietspiegel-Historie“ (qualifiziert) der vergangenen 
8 bis 10 Jahre.

 Gesetzliche Änderungen innerhalb des beobachteten Zeitraums!
o Änderung der Definition der oüVM (6 statt 4 Jahre Betrachtungszeitraum)
o Mietspiegelreformgesetz (insbesondere „Auskunftspflicht“) und Mietspiegelverordnung

16Sebastian Klöppel, DST – Netzwerk Mieten & Wohnen, Online-Veranstaltung  – 21. Januar 2026



Entwicklung der „durchschnittlichen oüVM“ bei 
qualifizierten Mietspiegeln Daten der Städte/aus Mietspiegeln und Methodenberichten; eigene Berechnung

Stadt/

qualifizierter 

Mietspiegel

Steigerung des Durchschnitts 

der Ergebnisstichprobe der für 

den Mietspiegel erhobenen und 

ausgewerteten Daten pro Jahr

(geometrisches Mittel)

Betrachtungs-

zeitraum 

(Erhebungs-

stichtage idR 

2014-2024)

Anzahl 

betrachteter 

Jahre

Gesamtsteigerung des 

Durchschnitts der 

Ergebnisstichprobe der für den 

Mietspiegel erhobenen und 

ausgewerteten Daten über den 

betrachteten Zeitraum

Bamberg 2,5% 2015-2025 10 27%

Bochum 2,0% 2015-2025 10 22%

Dortmund 2,4% 2015-2025 10 27%

Dresden 2,5% 2015-2025 10 29%

Erlangen 2,5% 2015-2025 10 28%

Freiburg 3,4% 2015-2025 10 39%

Heidelberg 2,9% 2015-2025 10 33%

Karlsruhe 3,3% 2015-2025 10 38%

Kiel 2,9% 2015-2025 10 33%

Koblenz 2,8% 2015-2025 10 32%

Ludwigsburg 2,5% 2015-2025 10 28%

Mannheim 3,2% 2015-2025 10 37%

München 3,7% 2015-2025 10 44%

Münster 3,4% 2015-2025 10 40%

Stuttgart 2,8% 2015-2025 10 32%
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Entwicklung der „durchschnittlichen oüVM“ bei 
qualifizierten Mietspiegeln Daten der Städte/aus Mietspiegeln und Methodenberichten; eigene Berechnung

18

Stadt/

qualifizierter 

Mietspiegel

Steigerung des Durchschnitts 

der Ergebnisstichprobe der für 

den Mietspiegel erhobenen und 

ausgewerteten Daten pro Jahr

(geometrisches Mittel)

Betrachtungs-

zeitraum 

(Erhebungs-

stichtage idR 

2015-2023)

Anzahl 

betrachteter 

Jahre

Gesamtsteigerung des 

Durchschnitts der 

Ergebnisstichprobe der für den 

Mietspiegel erhobenen und 

ausgewerteten Daten über den 

betrachteten Zeitraum

Bonn 2,6% 2016-2024 8 23%

Bielefeld 2,5% 2016-2024 8 22%

Darmstadt 3,6% 2016-2024 8 33%

Essen 2,8% 2016-2024 8 25%

Frankfurt am Main 3,4% 2016-2024 8 30%

Hamburg 2,6% 2015-2023 8 23%

Mülheim an der Ruhr 1,6% 2016-2024 8 14%

Leipzig 2,5% 2016-2025 9 25%

Nürnberg 3,5% 2016-2024 8 32%

Potsdam 1,5% 2016-2024 8 13%

Regensburg 2,9% 2016-2024 8 25%

Wuppertal 2,2% 2016-2024 8 19%
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Außergesetzliche Merkmale – insbesondere Preiseffekte 
bei Neuvertragsmieten – (zu) einfaches Beispiel Berlin                                
Quelle: Methodenbericht zur Erstellung des qualifizierten Mietspiegels Berlin 2024

19Sebastian Klöppel, DST – Netzwerk Mieten & Wohnen, Online-Veranstaltung  – 21. Januar 2026



Außergesetzliche Merkmale – insbesondere Preiseffekte 
bei Neuvertragsmieten – Beispiel Stuttgart                                
Quelle: Methodenbericht zur Erstellung des qualifizierten Mietspiegels Leipzig 2025/2026
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Außergesetzliche Merkmale – insbesondere Preiseffekte 
bei Neuvertragsmieten – Beispiel Leipzig                                
Quelle: Methodenbericht zur Erstellung des qualifizierten Mietspiegels Leipzig 2025-2027
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Außergesetzliche Merkmale – insbesondere Preiseffekte 
bei Neuvertragsmieten – Beispiel Leipzig                                
Quelle: Methodenbericht zur Erstellung des qualifizierten Mietspiegels Leipzig 2025-2027
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III.
Überschreitung der ortsüblichen 

Vergleichsmiete bei 
Neuverträgen/ 

Wiedervermietungsmieten
Beobachtung aus der Praxis – Grundlage: Realdaten aus den 

Erhebungen zu qualifizierten Mietspiegeln

Einzelfälle oder strukturelles Problem? Formen der Annäherung…



Vorgehen - beispielhaft
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Auszüge aus Fragebögen (Mieter/Vermieter) zur Datenerhebung für den Mietspiegel für München 
2025 (Erhebungsmonat: Januar 2024)

Datenerhebung zum Mietspiegel für München 2025

Daten aus der Erhebung zum 
„neuen“ Mietspiegel werden in 

die Berechnungslogik des 
„alten“ (aber noch gültigen) 

Mietspiegels einsortiert: 
neu erhobene Miete je 

Wohneinheit im unmittelbaren 
Vergleich zur individuellen 

ortüblichen Vergleichsmiete am 
Erhebungsstichtag.
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Methodische Grenzen!

 Nichtanwendung der Mietpreisbremse teilweise nicht zu berücksichtigen:
o zulässig erhöhte Vormiete (oder Vor-Vormiete)
o umfassende Modernisierung
o erstmalige Vermietung ab Oktober 2014 (bei vorheriger Selbstnutzung als ETW)

 § 5 WiStrG: 
o Keine Ausnahme wegen Neubau ab 2014 enthalten!
o Ausnahme:  erhöhtes Entgelt „zur Deckung der laufenden Aufwendungen des 

Vermieters erforderlich“

 möglichst weitreichende Strukturkonstanz zwischen „neuer“ Datenerhebung 
und „altem“ Mietspiegel notwendig!
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Aber: Maximal „konservative“ Betrachtung!

 Ausschließlich Neuvertragsmieten

 Kein Neubau ab 2014                     
(alternativer Filter: Oktober 2014 bzw. erst ab 2015) 

 Kein (voll)möblierter Wohnraum (iSv mehr als Einbauküche); keine teilgewerbliche 
Nutzung; kein „vorübergehender Gebrauch“, keine Wohnheime 

 Berechnung grundsätzlich anhand Spannenobergrenze         
(alternativ: Berechnung anhand ausgewiesener Mittelwerte)

 Einordnung der Erhebungsdaten nur in den aktuellsten Mietspiegel          
(vollständig wäre: Einordnung in den jeweils zum Vertragsbeginn gültigen Mietspiegel; bei 6-
Jahreszeitraum könnten mind. zwei Vorgänger-Mietspiegel mit idR geringerer oüVM „betroffen“ sein.)
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Städtevergleich - Erhobene Mieten im Verhältnis zur oüVM
Neuvertrags-bzw. Wiedervermietungsmieten zum angegebenen Erhebungsstichtag; Angaben der Städte bzw. Mietspiegelersteller; eigene Darstellung



Detailbeispiel Hamburg



Detailbeispiel Hamburg



Detailbeispiel Frankfurt am Main

14,0%
>=oüVM

9,8%
> oüVM bis +10% über oüVM

11,8%
> 10% bis +20% über oüVM

30,2%
> 20% bis +50% über oüVM

34,2%
mehr als +50% über oüVM 
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

 Grundlage: Datenerhebung zum 
qualifizierten Mietspiegel 2022

 Ausschließlich Neuverträge ab 01.07.2019 
(Beginn der „Mietpreisbremse“ in 
Frankfurt am Main); n=602

 Bildung der oüV gemäß Vertragsbeginn 
(Mietspiegel 2018 oder Mietspiegel 2020)

 Ausschließlich Baualter bis 2009; Baualter 
ab 2010 ausgeschlossen

 Ohne Berücksichtigung der Spannen! 
Nutzung des Mittelwerts der jeweiligen 
oüVM!

 Neuer qualifizierter Mietspiegel Frankfurt 
am Main 2026 aktuell in Arbeit…
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Detailbeispiel Nettokaltmieten/m² im Wohngeld der 
Landeshauptstadt Düsseldorf
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NKM/m² aus aktuellen Mietzuschüssen nach WoGG in Düsseldorf 
(n=13.430)

max. oüVM 16,17 €/m² zzgl. 20% = mind. 19,40 €/m²: 280 Fälle

max. oüVM 16.17 €/m² zzgl. 50% = mind. 24,26 €/m²: 116 Fälle

 Mögliche Prüffälle! Keine Aussagen zu subjektivem Tatbestand (§5 
WiStrG/ § 291 StGB aus den vorliegenden Daten möglich.

maximale oüVM lt. aktuellem – einfachen 
– Mietspiegel in Düsseldorf 

NKM/m² Anzahl Anteil

bis 10€ 4.672 34,8%

>10€ bis 15€ 7.549 56,2%

>15€ bis 20€ 960 7,1%

>20€ bis 25€ 145 1,1%

>25€ 104 0,8%

13.430 100,0%
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Fazit

 Hohe Aussagekraft vieler qualifizierter Mietspiegel zur oüVM                    
mit Blick auf Repräsentativität der Daten und statistische Analyseverfahren sowie Regeln zur Ermittlung 
der individuellen oüVM                                                                                                                             
aber durchaus Optimierungspotenzial bei einigen Mietspiegeln

 Weiter Optimierungspotenzial im „Mietspiegelrecht“                                                 
insbesondere mit Blick auf die Datenverfügbarkeit

 „Marktentwicklung“ bildet sich auch in qualifizierten Mietspiegeln ab       
aber im Vergleich zu „Angebotsmieten“ verzögert und „gedämpft“

 Überschreitungen der oüVM – Hinweise auf ein strukturelles Problem!          
Ausmaß einer generalpräventiven Wirkung im aktuellen Miethöherecht?                                                          
Folgewirkung der Berücksichtigung möglicher „rechtswidriger“ Mieten für die Ermittlung der oüVM?                                                         
weitere Präzisierung der Analyse sinnvoll – besondere Betroffenheit spezifischer Marktsegmente. In 
welchem Umfang finanziert die öffentliche Hand „überhöhte Mieten“ bei Wohngeld und KdU?
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Vielen Dank
für‘s gemeinsame Mit- und Weiterdenken!

Sebastian Klöppel
Referent für Wohnungswesen
Dez. Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr
Tel.: +49 221 3771-206
E-Mail: sebastian.kloeppel@staedtetag.de
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